
Allgemeine Hinweise:

• Die Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten erfolgt nach § 12 ff. Bundesdatenschutzgesetz zu  
 dienstlichen Zwecken; in diese wird eingewilligt.

• Zur Beurkundung müssen alle Beteiligten, soweit sie nicht bereits im Notariat Kunde waren, einen gültigen  
 Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Sind Namensänderungen (etwa durch Heirat) hierin nicht vermerkt,  
 sind auch hierüber amtliche Urkunden (z.B. Heiratsurkunde) im Original vorzulegen.

• Erforderliche Erbscheine und Vollmachten sind ausschließlich in Ausfertigung einzureichen.

• Fertigt der Notar auftragsmäßig den Entwurf eines Vertrages, so fallen hierfür Gebühren an, auch wenn später  
 keine Beurkundung erfolgt. Bei späterer Beurkundung im selben Notariat werden die Entwurfsgebühren mit den  
 Beurkundungsgebühren verrechnet, fallen also nicht gesondert an. 

• Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter (Tel. 08321/66250).

• Zur Vereinbarung eines Beurkundungstermins, den Sie bitte auch mit den weiteren Beteiligten abstimmen wollen,  
 wählen Sie die Rufnummer 08321/66250. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Vergabe von  
 Beurkundungsterminen grundsätzlich erst nach Rücksendung des vollständig ausgefüllten Fragebogens und  
 Entwurfsfertigung möglich ist.

Wissenswertes zu Ihren Angaben
an Notare Cathrin Caspary und Rolf Metzger, Sonthofen

 


